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— der besseren Ausnutzung der natürlichen und 
ökonomischen Produktionsbedingungen durch die 
Herstellung planmäßiger, ständiger Produktions
beziehungen in der Feld- und Viehvvirtschaft, zur 
Entwicklung von Hauptproduktionszweigen und 
der schrittweisen Einführung von industriemäßi
gen Produktionsmethoden,

— zwischengenossenschaftlichen Einrichtungen in 
einzelnen Zweigen der Feld- und Viehwirtschaft, 
der Hilfs- und Nebenproduktion und der Wald
wirtschaft (z. B. Meliorationsgenossenschaften, 
zwischengenossenschaftliche Bauorganisationen, 
Trockenwerke, Mischfuttereinrichtungen, zwi
schengenossenschaftliche Einrichtungen der Wald
wirtschaft u. a.) zur Erhöhung der Effektivität 
beim Einsatz der Investitionen.

Die bessere Nutzung der Bäuerlichen Handelsgenos
senschaften als Dienstleistungs- und Handelseinrich
tungen der LPG liegt in unserem wie im Interesse der 
gesamten Volkswirtschaft. Die BHG entwickeln sich 
immer mehr zu zwischengenossenschaftlichen Einrich
tungen. Die in unseren BHG vorhandenen günstigen 
materiell-technischen Voraussetzungen wollen wir be
sonders in folgender Richtung stärker nutzen:

— gemeinsamer Bau zentraler Düngerlager und Ein
satz agrochemischer Brigaden für die mineralische 
Düngung,

— schrittweiser Aufbau agrochemischer Zentren für 
den wirksameren Pflanzenschutz und die Schäd
lingsbekämpfung sowie für Hygienemaßnahmen in 
der Viehwirtschaft,

— Ausgliederung genossenschaftlicher Transporte 
und des Umschlages der Bezugs- und Absatzgüter,

— Aufbau spezieller Einrichtungen für die Trock
nung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, die Sortie
rung von Kartoffeln usw.,

— Weiterentwicklung der Handelstätigkeit mit land
wirtschaftlichen Produktionsmitteln zur besseren 
Versorgung der LPG sowie zur Übernahme be
stimmter Funktionen der Aufbereitung und des 
Absatzes landwirtschaftlicher Erzeugnisse.

Die neuen Aufgaben, die sich aus der stärkeren Aus
nutzung der BHG für Dienstleistungen und Handels
funktionen ergeben, erfordern neue Formen und Me
thoden ihrer Leitung.

Wir halten es für notwendig, die Vorstände der BHG 
durch demokratisch gewählte Vertreter aus den betei
ligten LPG zu erweitern und zu erneuern. Das ent
spricht den neuen Bedingungen, die sich durch die 
Mitgliedschaft und Investitionsbeteiligung der LPG er
geben. Die EinzelmitgliedschaCt wird beibehalten.

Besonders in den südlichen Bezirken mit vielen klei
nen LPG Тур I wurden nach dem Beispiel von Ober
nissa, Gottleuba u. a. mit Hilfe der BHG wirksame 
Kooperationsbeziehungen zur Steigerung der Produk
tion entwickelt. Wir empfehlen, diese Erfahrungen zu 
studieren und sorgfältig zu prüfen, wie sie entspre
chend den konkreten Bedingungen am besten ange
wandt werden können.

Daraus ergeben sich neue Anforderungen an die Lei
tung des Reproduktionsprozesses, die weitere Verbesse
rung der Planung und die Gestaltung der ökonomi
schen Beziehungen.

Das Neue in der Arbeit der fortgeschrittenen Koope
rationsgemeinschaften, die die Bauern in Görzig, Gröb- 
zig, Osternienburg, Walschleben, Berlstedt u. a. mit ih
ren Nachbarn jetzt schrittweise geschaffen haben, be
steht darin, daß hier allmählich eine neue Qualität der 
sozialistischen Produktionsbeziehungen und damit der 
Zusammenarbeit der LPG mit den Landwirtschafts
räten und den Marktpartnern geschaffen wird. Die 
Gruppen von LPG, die schon zur ständigen Koopera
tion übergegangen sind, schaffen sich im Kooperations
rat, in den Kommissionen, den Spezialistengemein
schaften neue demokratische Leitungsformen. Hier be
raten und entscheiden die Bauern mit praktischer Sach
kenntnis, wie in der Kooperationsgemeinschaft der LPG 
Hauptproduktionszweige geschaffen werden.

Die Erfahrungen besagen, daß sich die Kooperations
räte als geeignetes demokratisches Organ bewährt 
haben. Wir empfehlen deshalb allen kooperierenden 
LPG, solche Räte zu bilden, die auf der Grundlage der 
Beschlüsse der Mitgliederversammlungen der beteilig
ten LPG arbeiten. Die einzelnen Mitglieder der Koope
rationsräte sind gegenüber den Vorständen und Mit
gliederversammlungen ihrer LPG rechenschaftspflich
tig. In den Kooperationsräten sollten neben den Vor
sitzenden weitere erfahrene Genossenschaftsbäuerinnen 
und -bauern aus allen beteiligten LPG vertreten sein. 
Wir halten es für zweckmäßig, die Aufgaben, Rechte 
und Pflichten der LPG und des Kooperationsrates 
durch vertragliche Vereinbarungen bzw. durch Arbeits
ordnungen zu regeln. Besonders wichtig ist es, den 
gegenseitigen ökonomischen Vorteil und die Gleich
berechtigung aller Partner zu wahren sowie die Grund
fragen in den Kooperationsräten nach dem Prinzip der 
Einstimmigkeit zu beschließen. Deshalb ist es gut, die 
Grundsätze der Finanzierung und Abrechnung der 
gegenseitigen Leistungen in die vertraglichen Verein
barungen einzubeziehen. Dazu gehören auch die zwi
schengenossenschaftlichen Verrechnungspreise. Wir 
empfehlen den Kooperationspartnern, ihre Vereinba- 
l'ungen auf der Grundlage des Vertragsgesetzes abzu
schließen.

Mit den Kooperationsbeziehungen ergeben sich für 
uns neue Bedingungen und Möglichkeiten zur Ausar
beitung der Entwicklungspläne. Entsprechend dem 
jetzt erreichten Stand der Produktivkräfte kann keine 
unserer LPG für sich allein einen wissenschaftlich be
gründeten Entwicklungsplan aufstellen. Deshalb emp
fehlen wir, Entwicklungspläne gemeinsam mit den Ko
operationspartnern auszuarbeiten, die Produktion der 
beteiligten LPG untereinander abzustimmen. Auf die
ser Grundlage sind die Investitionen für den schritt
weisen Übergang zu industriemäßigen Produktionsiue- 
thoden einzusetzen. Wichtig ist, Veränderungen der 
Betriebsorganisation vorher zu begründen und plan
mäßig vorzunehmen.

Es ist vorteilhaft, wenn die LPG bei der Ausarbei
tung ihres Betriebsplanes die Vorstellungen über ihre 
Entwicklung mit den anderen Partnern der Koopera
tionsgemeinschaft nicht nur abslimmen, sondern auch 
gemeinsam mit dem Kooperationsrat vor dem Land
wirtschaftsrat des Kreises verteidigen.


